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(5) Nach dem Austritt, der Streichung oder dem Aus
schluß ist auf schriftlichen Antrag eine Wiederauf
nahme in die Freiwillige Feuerwehr möglich.

§9
Pflichten und Rechte

(1) Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr 
haben die Pflicht:

a) die im § 2 dieses Statuts festgelegten Aufgaben der 
Freiwilligen Feuerwehren aktiv und pflichtbewußt 
zu erfüllen;

b) die Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft 
aktiv zu fördern und zu schützen;

c) die sozialistischen Normen des gesellschaftlichen 
Zusammenlebens zu achten und einzuhalten;

d) die sozialistische Gesetzlichkeit konsequent einzu
halten und am Arbeitsplatz sowie im Tätigkeits
bereich auf die Einhaltung und Durchsetzung der 
Rechtsvorschriften im Brandschutz zielstrebig 
einzuwirken;

e) eine hohe Einsatzbereitschaft und Aktivität bei 
der Bekämpfung von Bränden, Katastrophen und 
anderen Gefahren zu zeigen und sich bei Auslö
sung eines Alarmes unverzüglich zum festgelegten 
Stellplatz oder in Ausnahmefällen direkt zur Ein
satzstelle zu begeben;

f) im Dienst und im persönlichen Leben das An
sehen der Freiwilligen Feuerwehr zu wahren so
wie höflich und korrekt aufzutreten;

g) sich mit den geltenden Bestimmungen über den 
Brandschutz vertraut zu machen;

h) Befehle und Weisungen gewissenhaft und schnell 
durchzuführen;

i) regelmäßig und pünktlich am Dienst teilzuneh
men, sich diszipliniert zu verhalten und jedes 
Fernbleiben vom Dienst rechtzeitig unter Anfüh
rung des Grundes beim unmittelbaren Vorgesetz
ten zu entschuldigen;

j) die ihnen zur Erfüllung ihrer Aufgaben übergebe
nen Ausrüstungsgegenstände, Dienstbekleidung so
wie Fahrzeuge und Geräte pfleglich zu behandeln 
und zu schützen;

k) in Ausübung des Dienstes die Dienstbekleidung 
entsprechend den Festlegungen zu tragen;

l) den Dienstausweis sicher aufzubewahren und 
einen Verlust des Ausweises unverzüglich der aus
stellenden Stelle zu melden;

m) sich beim Ausscheiden aus dem Betrieb beim 
Leiter der Freiwilligen Feuerwehr abzumelden 
und die erhaltene Ausrüstung und Bekleidung, 
den Dienstausweis sowie alle dienstlichen Unter
lagen abzugeben;

n) über die ihnen durch den Dienst in der Freiwilli
gen Feuerwehr bekannt gewordenen Dienst- und 
Staatsgeheimnisse die Schweigepflicht zu wahren.

(2) Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr 
haben das Recht:

a) in der Freiwilligen Feuerwehr eine ihren Fähig
keiten und Leistungen entsprechende Tätigkeit 
auszuüben;

b) entsprechend ihrer Qualifikation gefördert und zu 
einem von der ausgeübten Funktion abhängigen 
Dienstgrad befördert zu werden;

c) zur Tätigkeit der Brandschutzorgane und zu allen 
den Brandschutz betreffenden Fragen frei und 
offen ihre Meinung zum Ausdruck zu bringen, 
Vorschläge und Hinweise zu unterbreiten, Kritik 
zu üben und Eingaben und Beschwerden einzu
reichen ;

d) Lehrgänge und Schulen zu besuchen sowie andere 
Bildungsmöglichkeiten wahrzunehmen, die der 
Qualifizierung und Weiterbildung zur Lösung der 
den Brandschutzorganen gestellten Aufgaben 
dienen;

e) den durch Teilnahme an einem Einsatz oder durch 
Lehrgangs- bzw. Schulbesuch entstehenden Lohn
ausfall entsprechend den geltenden Bestimmungen 
erstattet zu erhalten;

f) an Bestenermittlungen, Ausscheiden'und sonstigen 
Veranstaltungen der Brandschutzorgane teilzu
nehmen ;

g) für hervorragende Leistungen ausgezeichnet zu 
werden;

h) ihre Anwesenheit zu verlangen, wenn zu ihrer 
Person als Angehöriger der Freiwilligen Feuer
wehr Entscheidungen getroffen werden;

i) Versicherungsschutz bei Dienstunfällen entspre
chend den geltenden Bestimmungen zu bean
spruchen ;

j) sich auf eigene Kosten eine Uniform nach den 
geltenden Bestimmungen anfertigen zu lassen;

k) an Staatsfeiertagen bzw. bei besonderen Anlässen 
die Uniform der Freiwilligen Feuerwehr zu 
tragen;

l) beim Ausscheiden aus der Freiwilligen Feuer
wehr eine Bescheinigung über die Dauer der Zu
gehörigkeit zur Freiwilligen Feuerwehr, den 
letzten Dienstgrad und die ausgeübte Funktion zu 
fordern.

§10
Uniform

(1) Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehren 
tragen in Ausübung ihres Dienstes die Uniform der 
Freiwilligen Feuerwehr bzw. die Feuerwehr-Schutz
bekleidung.

(2) Dienstgrad- und funktionsabhängige Abzeichen 
sind entsprechend dem erreichten Dienstgrad und der 
ausgeübten Funktion zu tragen.

(3) Die Uniform der Freiwilligen Feuerwehr ist ein 
Ehrenkleid. Ihr Tragen setzt ein staatsbewußtes, kor
rektes und diszipliniertes Auftreten voraus.

§11
Dienstgradbezeichnungen

(1) Die Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr füh
ren Dienstgradbezeichnungen. Sie untergliedern sich 
nach Offiziers- und Feuerwehrmannsdienstgraden.


